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Beantwortung einer Anfrage der Gruppe der Bürgerbewegung pro Köln e. V. zu der Vergabe 
von städtischen Räumlichkeiten für Parteien bzw. Wählervereinigungen 
 
Die Gruppe der Bürgerbewegung pro Köln e.V. im Rat der Stadt Köln bittet mit Anfrage (AN 
1524/2014) vom 05.11.2014 um Beantwortung folgender Fragen: 
 
 
Frage 1: Welche städtischen Bürgerzentren, Schulen, Behörden oder sonstige Einrichtungen haben 
in der Vergangenheit bereits Räumlichkeiten an Parteien bzw. Wählervereinigungen vermietet oder 
sogar kostenlos zur Verfügung gestellt? 
 
Antwort: Im Jahr 2014 haben alle städtischen Bürgerhäuser und -zentren, die Volkshochschule und 
folgende Schulen Räumlichkeiten an Parteien und Wählervereinigungen vermietet: 

• Königin-Luise-Schule, Alte Wallgasse 10, 50672 Köln 
• Humboldt-Gymnasium, Kartäuserwall 40, 50676 Köln 
• KHS Großer Griechenmarkt, Großer Griechenmarkt 76 , 50767 Köln 
• Apostelgymnasium, Biggestraße 2, 50931 Köln 
• Schulzentrum Weiden, Ostlandstraße 39, 50858 Köln 
• Peter-Ustinov-Realschule, Neusserstraße 421, 50733 Köln 
• Barbara von Sell Berufskolleg, Niehler Kirchweg 118, 50733 Köln 
• GGS Garthestraße 20, 50735 Köln 
• GGS Martinusstraße 28, 50765 Köln 
• Stadtgymnasium Köln-Porz, Humboldtstraße 2-8, 51145 Köln 
• GHS Nürnbergerstaße  10, 51103 Köln 
• Förderschule Thymianweg 1a, 51061 Köln 
• Eric-Gutenberg-Berufskolleg, Modemannstr. 25, 51065 Köln 
• Willy-Brandt-Gesamtschule, Im Weidenbruch 214, 51061 Köln 
• Nicolaus-August-Otto-Berufskolleg, Eitdorfer Straße 16, 50679 Köln 
• Forum Volkshochschule, Cäcilienstrasse 29-33, 50667 Köln 

 
 

Frage 2: Zur rechtlichen Lage: Ist es grundsätzlich zulässig, städtische Räumlichkeiten an Parteien 
und Wählervereinigungen zu vermieten und gilt dann dabei der Gleichbehandlungsgrundsatz? Oder 
sind städtische Einrichtungen sogar verpflichtet, auch an Parteien bzw. Wählervereinigungen zu ver-
mieten? 
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Antwort: Die Vermietung richtet sich nach der vom Rat am 01.10.2013 beschlossenen Benutzungs- 
und Entgeltordnung für die Vergabe von multifunktionalen Räumen in den Bürgerhäusern und Bür-
gerzentren der Stadt Köln und der Benutzungs- und Entgeltordnung für die Vermietung von Schul-
räumen zu nichtschulischen Zwecken vom 18.06.1996 (siehe Anlagen). 
 
 
Frage 3: Gibt es eine allgemeine Dienstanweisung der Stadtspitze zur Vermietung bzw. kostenlosen 
Überlassung städtischer Räumlichkeiten an Parteien bzw. Wählervereinigungen? Gibt es speziell in 
Bezug auf die Vermietung städtischer Räumlichkeiten an PRO KÖLN oder PRO NRW irgendwelche 
Dienstanweisungen oder interne Verhaltensregeln für die Verantwortlichen? 
 
Antwort: Nein. 
 
 
gez. Jürgen Roters 


